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                                      18.6.2007

Rundschreiben an alle Mitglieder

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Praxismitarbeiterinnen!

Wie in unserem letzten Rundschreiben angekündigt, erhalten Sie heute
zusammengefasst die wichtigsten Informationen zum Thema TRBA 250 (Tech-
nische Regeln für biologische Arbeitsstoffe), die sich mit dem Schutz unserer
Mitarbeiterinnen vor Stich- und Schnittverletzungen bes. im Zusammenhang mit der
Blutentnahme befassen (s. Anlage 1, Auszug aus TRBA 250).
Die korrekte Einhaltung dieser Vorschriften ist aus haftungsrechtlichen Gründen
und zur Erfüllung der Qualitätsmanagementkriterien dringend geboten.

Als sicherheitskonform gelten ab 1.8.2007:

a) Verwendung neuer sog. Sicherheitskanülen mit besonderem
Schutzmechanismus

b) definierte Arbeitabläufe mit sofortiger Entsorgung der herkömmlichen
Kanülen im Sicherheitscontainer unmittelbar nach dem Rückzug aus der
Vene.

Da Version a) leider doppelt so teuer und z. Zt. nur eingeschränkt lieferbar ist,
empfehlen wir Version b) und dabei im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für
nicht infektiöse Patienten die Erstellung einer Betriebsanweisung.
Hierin halten Sie die richtige und genormte Verfahrensweise der Blutentnahme
schriftlich fest und lassen sich diese Anweisung von Ihrem Praxisteam gegen-
zeichnen. Wichtig ist eine jährliche Nachschulung des Personals mit entsprechender
Dokumentation!
Als Vorschlag für die Handhabung der Venenpunktion haben wir ein Poster für den
Blutentnahmeplatz erstellt (Anlage 2). Wenn Sie weitere Exemplare wünschen,
können Sie diese mit Hilfe des Rückläuferblattes (s. Anlage 4) bestellen.
Mit diesem können Sie auch die abgebildete 1,5 l Entsorgungsbox für 1,20 € an-
fordern (s. Anlage 3).
Wenn Sie diese Vorgehensweise in Ihrer Praxis befolgen, kann Ihre Blutentnahme
weiterhin mit normalen Kanülen wie bisher erfolgen!
Entsprechendes wurde von den hiesigen Betriebsärzten, der Berufsgenossenschaft
BGW und auf einer Veranstaltung der Gemeindeunfallversicherung am 8.5.07 
mitgeteilt. Wünschenswert wäre es, dieses Prozedere auch mit den regionalen
Betriebsärzten abzustimmen. 



Ausnahme:
Bei Patienten, die HIV, HBV, HCV positiv sind oder wenn eine entsprechende
Verdachtsdiagnose besteht, muss zwingend eine Sicherheitskanüle verwendet
werden und/oder die Blutentnahme sollte durch den Arzt persönlich erfolgen.

Es ist empfehlenswert, für diese Fälle eine Packung mit 50 Sicherheitskanülen grün,
Nr. 2 in der Praxis vorrätig zu haben.
1 Packung  (50 Stück) können Sie bei Bedarf über das Rückläuferblatt (s. Anlage 4)
bestellen. Wir bemühen uns um eine Auslieferung bis zum 1.8.2007.

Diese Zeilen stellen den derzeitigen Auslegungsstand der TRBA dar. Bitte beachten
Sie, dass jeder Praxisinhaber selbst für die Umsetzung und Einhaltung dieser
Richtlinien verantwortlich ist. Wir empfehlen, eine Kopie des TRBA-Textes in der
Praxis gut zugänglich aufzubewahren und in der Fachpresse auf Artikel zu diesem
Thema zu achten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. med. Andreas B. Heinze
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Kanülen- Sicherheits-Container
1,5 Liter

LAD Praxisbedarf
Tel: (0201) 245870








